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Text 

Identitätsfeststellung 

§ 118. (1) Identitätsfeststellung ist zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen angenommen 
werden kann, dass eine Person an einer Straftat beteiligt ist, über die Umstände der Begehung Auskunft 
geben kann oder Spuren hinterlassen hat, die der Aufklärung dienen könnten. 

(2) Die Kriminalpolizei ist ermächtigt, zur Identitätsfeststellung die Namen einer Person, ihr 
Geschlecht, ihr Geburtsdatum, ihren Geburtsort, ihren Beruf und ihre Wohnanschrift zu ermitteln. Die 
Kriminalpolizei ist auch ermächtigt, die Größe einer Person festzustellen, sie zu fotografieren, ihre 
Stimme aufzunehmen und ihre Papillarlinienabdrücke abzunehmen, soweit dies zur Identitätsfeststellung 
erforderlich ist. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, auf eine den Umständen nach angemessene Weise an der Feststellung 
seiner Identität mitzuwirken; die Kriminalpolizei hat ihm auf Aufforderung mitzuteilen, aus welchem 
Anlass diese Feststellung erfolgt. 

(4) Wenn die Person an der Identitätsfeststellung nicht mitwirkt oder ihre Identität aus anderen 
Gründen nicht sogleich festgestellt werden kann, ist die Kriminalpolizei berechtigt, zur Feststellung der 
Identität eine Durchsuchung der Person nach § 117 Z 3 lit. a von sich aus durchzuführen. 
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